
 

Amtliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Waldems 

 
 

Brennholzbestellung in der Gemeinde Waldems für die Saison 2024/ 2025 für 
Bermbach, Esch, Niederems, Reinborn, Reichenbach, Steinfischbach, 
Wüstems 
 
Bis 31. Oktober 2024 können Bürger der Gemeinde Waldems ihren privaten 

Brennholzbedarf für das Jahr 2024/ 2025 im Rathaus anmelden. 

Die Gemeinde bietet dieses Jahr Brennholz gerückt am Weg in Fm an. Dieses Jahr 
gibt es eine Mengenbegrenzung von 10 Fm pro Haushalt.  
 

Holzsorte Preis pro Fm 

Buche 65,00 € + 7 % MwSt 

Eiche 
Angebot unter Vorbehalt, Aufgrund des 
Eichenprachtkäfers 

50,00 € + 7 % MwSt. 

Nadelholz 38,00 € + 7 % MwSt. 

 
Aktuell haben alle Baumarten, insbesondere auch die Buche, unter der Trockenheit 
und deren Folgen zu leiden. Als Folge hiervon erweisen sich zwischenzeitlich auch 
sonst unauffällige Insekten und Pilze als aggressive Baum- und Holzschädlinge und 
das in bisher unbekannten Geschwindigkeiten. Da eine Beseitigung der Gefahren für 
Waldbesucher hohe Priorität hat, und die maximalen Einschlagsmengen ebenfalls zu 
beachten sind, ist es bei hohem Bestellaufkommen möglich und wahrscheinlich, dass 
auch geschädigtes Holz als Brennholz in Verkauf kommt. Hierbei besteht kein böser 
Wille, es ist der Notwendigkeit geschuldet. Der Brennwert des Holzes ist meistens 
auch nicht wesentlich herabgesetzt. Bei einem hohen Anteil von geschädigtem Holz 
wird ein Abschlag bei der Rechnungsstellung gewährt. Es besteht kein Anspruch auf 
die Zuteilung von gesundem Holz.  
 
Die Verfügbarkeit des Holzes, wird durch das Eingangsdatum Ihrer Bestellung 
geregelt. 
Die Holzbestellung ist nur bei Vorliegen einer Kopie des Motorsägenscheins möglich 
 
Die Zuteilung der Brennholzlose erfolgt frühestens ab Mitte Februar. Der genaue 
Zeitpunkt ist von forstbetrieblichen und witterungsbedingten Gegebenheiten abhängig.  
 
Ablauf einer Holzbestellung: 
 

1. Nach Abgabe Ihres Bestellscheins und den unterzeichneten AGB´s bei der 

Gemeinde Waldems, erhalten sie eine Rechnung. 

2. Wir bitten Sie den Rechnungsbetrag zu überweisen. 

3. Nachdem der Zahlungseingang bei der Kasse erfolgt ist, erhalten Sie von uns 

einen Abholberechtigungsschein und eine Abfuhrkarte, bzw. Lagekarte. 

 

 



 

Das  Bestell-Formular erhalten Sie bei der Gemeinde Waldems oder auf der 

Homepage www.gemeinde-waldems.de unter „Bürgerservice -> Formulare/ Anträge“. 

Ihre Brennholzbestellung können Sie bis zum 31.10.2024 bei der Gemeinde 

Waldems, Schulgasse 2, 65529 Waldems einreichen oder uns per Fax 06126-592-55 

oder per E-Mail an ida.grocke@gemeinde-waldems.de zukommen lassen. Bei 

weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Grocke unter der 06126-592-15. 

Alle Bestellscheine und AGB´s die nach dem 31.10.2024 eingehen, sind nicht mehr 

gültig und werden somit nicht mehr bearbeitet. 

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
Waldems, den 31.07.2024 
 
 
 
Hies  
(Bürgermeister) 

http://www.gemeinde-waldems.de/
mailto:ida.grocke@gemeinde-waldems.de

